
Sehr geehfte Damen und Herren,

ab dem L Oktobet 2015 können Arbeitnehmer don Antrag auf Eildung
e i n e s Fre i be tra g s ( Loh n s te ue r-E rmä ßig u ngsve iah ren ) f ü r e i ne n Ze itra u m
von längstens zwei Kalenderjahren mit Wikung ab dem 1 Januar 201 6
be i i h re m Woh n s itzf i n a nza mt ste I I e n

Für einen Vorlustvottrag gilt in den Fä en, in denen ein Steuerzahlet nicht
zu Abgabe wn Steuererklärungen veeflid-ttet ist (sog. Antragsveranlagung),

in Summe eine Verjährungsftist von sieben Jahren. Festgestellte Vetlust-

votlräge können dann mit späteren positiven EnkÜnften steuermindernd
verrechnet werden

Haben Sie Fragen zu den Aftikeln dieser Blitzlidlt-Ausgabe oder zu anderen
Themen? Bifte spred'ten Sie uns an. Wr beraten Sie gern

Arzte dürlen für Honoranück-
forderungen der Krankenkassen
Rückstellungen bilden
Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) dürfen Rück-

stellungen f ür ungewisse Verpf lichtun-
gen aus ötfentlichem Recht nur dann
gebildet werden, wenn sie am Bilanz-

stichtag hinreichend inhaltlicfr und zeit-

lich konkretisien srnd. Die Konkretisie-
rung kann unmrttelbar durch geset2liche

Vorschriften oder durctr eine behördli-
che Entscheidung erfolgen. Die Wirt-
schaftlichkeit der Verordnungsweise
von Arzten wird durch gemeinsame
Prüfgremien untersucht. ln einem mehr-

stufigen Verfahren wird untersucht, ob
dre Abweichung von den Richtgrößen
durch Praxisbesonderheiten gerecht-

tertigt ist
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Die zuständige Kassenärzlliche Verei-
nigung hatte beanstandet, dass eine
Gemeinschaftspraxis von Arzten dre

maßgeblichen Richtgrößen für die Ver-

ordnung von Arznei- und Heilmitteln
in mehreren Ouartalen erheblich über
schritten hatte. Sre leitete deshalb Uber-
prüfungsverfahren ein. ln ihren Bilan-
zen bildeten die Arzte deshalb gewinn-
mindernde Bückstellungen wegen der
vorauszusehenden Festsetzung von Re-
gressen. Dagegen sahen Finanzverwal-
tung und Finanzgericht keinen Nachweis
für das Bestehen von ungewissen Ver-

bindlichkeiten
Der BFH gab den Arzten Recht. Auf-

grund der Vorgaben im Sozialgesetz-
buch muss bei solchen Uberschrei.
tungen mit Bückzahlungen gerecfinet
werden. Deshalb ist die Bildung einer
Rückslellung in Ordnung.

Aufzeichnungs- und Aulbewahrungs-
pflichten imTaxigewerbe
Ein Taxiunternehmec der seinen Ge-
winn durch EinnahmenüberschussredF
nung ermittelt, muss die Betriebsein-
nahmen und Betriebsausgaben durch
Belege nachwe sen. Die Pflicht zur Eift
zelaufzeichnung wirkl dabei unmittel-
bar auch hinsichtlich der Besteuerung
nach dem Einkommensleuergeseu.

Der Bundesfinanzho, (BFH) hatte
in bisherigen Entscheidungen klar ge-

stellr, dass jede einzelne Bareinnahme
aufzuzeichnen rst Daraus ergibt sich,

dass tägliche und wöchentliche AUI-

zeichnungen der Bareinnahmen nicht
genügen Aufgrund der branchenspe-
zifischen Besonderheiten des Taxige-

werbes lässt der BFH nur dann eine
Ausnahme zu, wenn die sog. Schicht-
zettel in Veöindung mrt den Angaben,
dre sich auf dem Kilometenähler und
dem Taxameter des einzelnen Taxis
ablesen lassen, vorhanden sind und
nach den Vorgaben aufbewahn wer-
den Von der Aufbewahrung dieser UF

sprungsautzeidrnungen kann nur dann
abgesehen werden, wenn deren lnhalt
unmittelbar nadr Auszählung derTages-
kasse in das in Form anernandergereih-

ter Tageskassenberichte gef ührte Kas-

senbuch übertragen wird.
ln einem neueren Fall wurde fest-

gestellt, dass ein Taxiunternehmen die
Einnahmen nur einmal wöchentlich
ertasste und vollständig ausgefüllte
Schichtzettel nicht vorhanden waren.
Aus diesem Grund wies der BFH die
Beschwerde des Unternehmens zu-
rück. Die Revision ist nicht möglich.

Kein gutgläubigerVorsteuerabzug,
wenn Untemehmer seine Einbezie-
hung in einen Subventionsbetrug
grob tahdässig nicht erkennt
Der Vorsteuerabzug setzt regelmäßig
u a. voraus, dass der leistende unter-
nehmer die in Rechnung gesteltte Leis-
tung tatsächlich erbracht hat. Täuschl
der leistende Unternehmer den Leis-
tungsemplänger über den Umfang der
erbrachten Leistung (2. B. um Subven-
tionen zu ersdrleichen), kann der Leis-
tungsempfänger die Umsatrsteuer au,
die tatsächlich nicfrt erbrachten Leistun-
gen nur als Vorsteuer abziehen, wenn
er seine Einbeziehung in ernen Betrug
weder kannte noch kennen konnte.Wird
der Leistungsempfänger wegen leidrt-
feniger Unterstützung eines Subventi-
onsbetrugs verurterlt, schließt dies den
Vorsteuerabzug mangels guten Glau-
bens aus.
(Ouelle: Beschluss des Bundesinanz-
hofs)

Definition des Schuldners der
Einluhrumsatzsteuel
Der Bundesfinanzhof hatte zu entschei-
den, ob die Lieferung von Waren (Büdret

CDs) mit einem Warenwert unter 22 €
aus einem in der Schweiz gelegenen
Ausheferungslager an in Deutschland
ansässige Kunden in Deutschland um-
saEsteuerbar ist.

Für den Händler holte die Post die
Ware aus einem Auslieferungslager in

derSchweiz ab und erledigte die Zollfor
malrtäten, indem sie dem deutschen
Zoll einen ,,Antrag auf Freischreibung
der Sendungen" des Händlers vorleg-
te, in dem es auch hreß, dass die
Sendungen an diverse Empfänger in

Deutsdrland gehen und die Einfuhr im
Namen der Empfänger erfolgte. Der
Wert pro Sendung lag unter 22 €. Da-
nach brachte die Post die Waren in ihr
Zentrallager in Deutschland Von dort
aus be[eferte sie die Kunden.

Wird der Gegenstand der Lieferung
versendet, gilt die Lieferung dort als
ausgefüh(, wo dre Versendung be-
ginnt. Gelangt der Gegenstand bei der
Versendung aus dem Drittland nach
Deutschland und ist der Lieferer oder
sein Beauftragter Scfluldner der Ein-
Iuhrumsatsteuer, gilt der On der Lie-
Ierung als in Deutschland gelegen.
Sdluldner der Einfuhrumsatzsteuer ist
nur derienige, der im eigenen Namen
eine Zollanmeldung abgibt oder rn des-
sen Namen eine Zollanmeldung ab-
gegeben wird Darauf, dass tatsäcilidr
Einf uhrumsatzsteuer angelallen ist,
kommt es nicht an Als Venreter ,,für
Rechnung" eines anderen handelt
nidrt, wer in eigener Person alle etwaig
anfallenden Steuern und sonstige Kos-
ten trägt und sern Handeln sicfi für den
anderen unter keinem denkbaren Ge-
sichtspunkt wirtsdraft lich auswirkt.

Der Umweg über die Post und dc
ren Antrag halt dem Händler nrcht Die

Empfänger wurden nidrt zu Schuldnern
der Einluhrumsatrsteuer, sondern das

blieb der Händler. Damit galt die Liele-
rung als in Deutschland ausgeführt und
unterlag hrer der Umsatzsteuer.

Umsatzsteuer



Zweiiährige Gültigkeit von
Freibeträgen im Lohnsteuel-
Ermäßigungsverlahren
Das Bundesministerium der Finan-

zen hat als Starttermin für das Ver
fahren der zweijährigen Gültigkeit
von Freibeträgen im Lohnsteuer
Ermäßigungsverfahren den 1. Okto-
ber 2015 festgelegt.

Ab diesem Zeitpunkt können Ar-

beitnehmer den Antrag auf Bildung
eines Freibetrags für einen Zeitraum
von längstens zwei Kalenderiahren
mitWirkung ab dem 1. Januar 2016
bei ihrem Wohnsitzf inanzamt stel-
len.

Sachgrundlose Bef ristung von
Arbeitsverhältnissen mit älteren
Arbeitnehmern zulässig
Das Bundesarbeitsgericht hat entschre-
den, dass Arbeitsverhältnisse von Ar-

betnehmern, die das 52 Lebensjahr
vollendet haben, unter bestimmten Vor
aussetzungen bef ristel werden dürfen,
ohne dass für die Befristung ein sach-
|cher Grund vorliegen muss. Dle ent-
sprechende Vorschrift verstößt nach
Ansicht des Gerichts, ledenfa s sowert
es um deren erstmalige Anwendung
zwischen denselben Vertragsparleien
ge1t. wede' geger Becht de' ELropä -

schen Union noch gegen Verfassungs-
recht.

Geklagt hatte eine Arbeltnehmerin,
die von der beklagten Stadt mehrfach
im Rahmen befr steter Arbeitsvertrage
beschäft gt worden und anschleßend
über sechs Monate arbeitslos war
Nachdem ein welterel aui die Dauer
von 16 Ny'onaten befflsteter Arbertsver-
trag mlt der Stadt abgelaufe n wa r, klagte
ore Arbe'lneh'ner,n auf Fesrstel urg er

nes fortbestehenden Arbeitsverhält-
nlsses. Sie berief sich darauf, dre der
Befrlstung zu Grunde lregende Rege-
u-g verstoße gegen das c'r europär-
schen Recht verankerte Verbot der
Altersdiskrimin erung sowie gegen na,
tionales Vedassungsrecht

D es sahen alle lnstanzen e nsdlließ
lich des Bundesarbeitsgerichts anders

Letzteres verwies darauf, dass nach der
einschlägigen gesetzlichen Vorschrift ei-
ne kalendermäßige Befflstung ohne
Vorliegen eines sacfilichen Grundes bis
zu einer Dauer von fünf Jahren zulässrg
ist, wenn der Aöeitnehmer bei Beginn
des befristeten Arbeitsverhältnisses
das 52. Lebensjahr vollendet hat und
unmttelbar vor Beginn des befristeten
Arbertsverhältnisses mindestens vier
Monate besdläft igungslos gewesen ist
Diese Voraussetzungen hätten bei der
Arbertnehmerin vorgelegen Die ge-
nannte Vorschrift sei sowohl mit eurc
päischem Recht, als auch mit nationa-
lem Verfassungsrecht vereinbar, weil
mit ihr erreicht werde, dass ältere Ar
beitnehmer größere Chancen hätten,
im Rahmen befristeter Arbeitsverhält-
nisse eingestellt zu werden.

Abzugsf ähigkeit von Aufwen-
dungen tür die Erneuerung einer
Einbauküche in einer vernieteten
Wohnung
Das Schleswig-Holsteinische Finanzge.
ncht hat entsdlieden, dass eine EinbaLl

küche grundsäElrch nicht einheitlicf! als
Sachgesamthef zu erfassen ist. Es sind
die Einzelbestandteile zu bewerten.

Für die Praxis hat das Urteil lolgerF
de Auswirkungen:
r Herd und Spüle sind unselbstständi-
ge Gebäudebestandteile. Lässt derVer-
mieter Herd und Spüle erstmals ein-
bauen, liegen Herstellungskosten des
Gebäudes vor. Die Aufwendungen sind
über die zeitanteilige Abschreibung zu
berücksichtigen. Werden Herd und
Spüle ersetzt, so führt dies in der Flegel

zu sofort als Werbungskosten zu be-
rücksichtrgendem Erhaltungsaufwand.
r Aufwendungen für austauschbare
Elektrogeräte (z B. Kühlschränke, Dunst-
abzugshauben) sowie tür die übngen
Einbaumöbel sind über die Abschrei-
bung als Werbungskosten zu berück-
sichtigen. Für die Höhe der Abschrei-
bung ist die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer maßgebend. Sollte der
Wert des einzelnen Gerätes geringer

als 410 € (netto) sein, liegt ein gering-
weniges Winschaftsgul vor. Dann ist
die Sofo(abschreibung im Jahr der An-
schaffung möglich. Bei einer umsatz-
steuerf reien Vermietung ohne Vorsteuer-
abzugsberechtigung liegt bis zu einem
Bruttowert von 48790 € ein geringwer
tiges Winschaftsgut vor.

Der Bundes{inanzhof muss ats
sdlließend entscheiden

Fristlose Wohnraumkündigung bei
Verweigerung von lnstandsetzungs-
arbeiten
Der Vermieter kann einem Mieter frist-
los kündigen, wenn dreser den Zutrrtt
zur Wohnung für dringend erforderliche
lnstandsetzungsma jnarrren verwei-
gert Der Vermieter muss in so chen
Fällen nrcht den tvlieter zunächst im
Wege einer Duldungsklage aut Zutritl
zur Wohnung verklagen Diese Ent-
scheidung hat der Bundesgerichtshof
getroffen.

lm entschiedenen Fall stellte der
Vermieter in seinem Mehrtamilienhaus
Hausschwamm fesl. Damit Notmaß-
nahmen durdlgeführt werden konnten,
zog der Mieter in ein Hotel Nach Be-
endigung der Arberten konnte er die
Wohnung wieder bezrehen Als wei-
tere Sanierungsmaßnahmen erfolgen
sollten, verweigerte der Mieter den Zu-
tritt zur Wohnung Der Vermieter kün-
digte daraufhin das Mietverhältnis frist-
los Erst nach Erlass einer einstweili-
gen Verfügung auf Zutritt zur Wohnung
gewährte der Mreter Einlass lür weite-
re Maßnahmen Nachdem der Mieter
im Folgenden den Zugang zu einem
Kellerraum zwecks Durchführung von
lnstallationsaöeiten verweigerte, sprach

derVermreter erneut eine jristlose Kün-

digung aus Hiergegen klagte der Mie.
ter-

Das Gericht gab dem Vermreter
Recht. Dieser sei berechtigt, fristlos zu

kündigen, wenn ihm unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls die
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses
nicht mehr zumutbar sei. Es müsse
benicksichtigt werden, dass lv'loderni-
sierungs- und lnslandsetzungsmaß-
nahmen für dre Erhaltung eines Miet-
objekts und dessen wirtschaftlichen

Grundstückseigentümer/
Ve]mieter
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Werts von wesenllicher Bedeutung
sein können, so dass ein erhebliches
Interesse an der alsbaldigen Durchfüh-
rung der Sanierungsmaßnahmen be.
stehe. Der Vermreter müsse rn ernem
solchen Fall den Mreter vorab nrcht auf
Zutritt zur Wohnung verklagen Das

Gericht hat die Sache an die Vorinstanz
zur weiteren Sachyerhaltsaufklärung
zurückverwiesen. Die endgültige Ent-
scfreidung blerbt abzuwarten.

Differenzkindergeld bei
nicht gestelltem Antrag auf
Leistungsgewährung im
Wohnmitgliedstaat
Nach den einkommensteuerlichen Vor
schriften entfällt grundsätrlictr der Kiß
dergeldanspruch im lnland, wenn in

einem Mitgliedstaat der Europäisdren
Union ein Anspruch auf Kindergeld
oder vergleichbare Leistungen besteht

Der Geridrtshof der Europäischen
Union hat jedoch entschieden, dass
diese Vorschrift unionsrechtswidrig lst
und dass das inländrsche Krndergeld

nur um den vergleichbaren Anspruch in
einem anderen Staat zu kürzen ist

Der Bundesfrnanzhof hat das unler
Hinweis auf diese Rechtsprechung be-
stätigt. Gleichzeitig hat das Gericht aber
festgeslellt, dass ern über das so ge
nannte Differenzgeld hinaus gehender
Anspruch ruht, wenn rm Wohnmitglied-
staat kein Antrag auf Gewährung von
Familienleistung gestellt worden ist.

*89
§-ü

Kindergeldanspruch wegen
Beschäftigungslosigkeit eines
selbstständig tätigen Kindes
Für ein Kind, das das '18, aber nocfr
nidlt das 21. Lebensjahr vollendet hat,
besteht unter bestrmmten Vorausset-
zungen ein Krndergeldanspruch Dres
ist dann der Fail, wenn das Kind nicht in

einem Beschäft igungsverhältnis stehl
und ber der Agentur für Aöeit im ln-
land als aöeitsudrend gemeldet ist.

Der Bundesfinanzhof hat dazu ent-
schieden, dass das Kind nidt beschäf-
tigungslos ist, wenn es selbstständig
tätig ist und nicht nur gelegentlicir und
mehr als 15 Stunden wöchentlich ar-

beitet Dies gilt auch dann, wenn die
aus derTätigkeit erzielten Einkünfte die
so genannte Geringlügigkeitsgrenze
im Sinne des Sozialgeseubuches nicht
übersteigen.

Feststellung eines Verlustvortrcgs
ohne Zugrundelegung eines Ein-
kommensteuerbescheids bei unter-
lassenerVeranlagung möglich
Eine Studentin, die nicht zur Abgabe
von Steuererklärungen verpflidrtet war,
erkläne rn den Einkommensteuererkläi-
rungen 2005 bis 2007 dre sre erst im
Jafi 2012 beim Finanzamt einreich-
te, Aufwendungen für ihr Studium als
vorweggenommene Werbungskosten
ihrer künft igen Arbeitnehmertätigkeit.
Das Finanzamt lehnte dre Einkommen-
steuerveranlagungen ab, weil die Steuer-
erklärungen nicht innerhalb von vier
Jahren nach Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums eingereicht worden waren
und deswegen FestsetzUngsverjäh-
rung eingetreten war. Die Steuerer-
klärung 2007 häne beispielsweise brs
zum 31 12.2011 beim Finanzamt einge-
hen müssen.

Der Bundesfrnanzhol entschied
aber zugunsten der Sludentin Die Ein-
kommensteuerveranlagungen durften
zwar nicht mehr durchgefühn werden,
aber die enlstandenen Studiumskosten
konnten trotzdem nodr für 2005 bis
2007 als Verlustvortrag in gesonderten
Bescheiden festgestellt werden. Für

den Ver ustvonrag gilt rn den Fällen, in

denen der Steuerzah er nicht zur Abga-

be von Steuererk ärungen verpfhchtet
ist (sog Antragsveran agung), in Sum-
me eine Verjährungsfrist von sieben
Jahren Die Studentin konnte dle jeta
festgestel ten Verlustvorträge mit ihren
späteren posit ven Einkrlnften steuer
mindernd verrechnen

Hinweis
Zurzeit gibt es Bestrebungen des
Gesetzgebers, dreses Urteil außer
Kraft zu setzen. Sollte es Bestand
haben, können bis Ende 20'15 vor-

weggenommene Werbungskosten,
insbesondere Kosten eines Stu-
drums. noch für Jahre ab 2008
geltend gemadrt und ein Bescheid
über die Festslellung eines Verlust-
vortrags beanlragt werden, wenn
,ür die Jahre keine Einkommen-
steuererklärung abzugeben war
Das Finanzamt w rd entsprechen-
de Anträge bei Aufwendungen für
ein Erststudium zwar wegen einer
{ür die Steuerzahler ungünstigen
Gesetzesänderung ablehnen Hier-
gegen solhe unter Hinweis auf die
ungeklärte Frage der Verfassungs-
mäßigkeit der Geselzesänderung
Einspruch eingelegt werden, der
dann bis zur Entscherdung des Bun-
desverfassungsgerichts ruht.
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